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Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Nur dort, wo das Dienstrecht überhaupt keine Rechtsgrundlage für eine Anordnung bietet, das heißt, wenn keine

Dienstp=icht des untergeordneten Beamten besteht, die der Vorgesetzte mit seiner Weisung denkbarerweise

konkretisieren könnte, kann ein Vorgesetzter nicht einmal "abstrakt" zuständig sein (vgl. E 27. Juni 2012,

2011/12/0172).
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